
Vergleich:

SNV-Norm 521 500 “Bauliche Massnahmen für Gehbehinderte“ des CR3

mit

“Leitfaden zur Vermeidung der architektonischen Barrieren und Hin
dernisse“ des Schweizerischen Invalidenverbandes

Für das behindertengerechte Bauen in der Schweiz, sind die bei
den Grundlagen-Dokumente die bedeutensten. Die SNV-Norm 521 500
“Bauliche Massnahmen für Gehbehinderte“ des CR3 hat offiziellen
Charakter, da sie Massgabe für verschiedene Gesetze und Verord
nungen ist und der “Leitfaden zur Vermeidung der architekto
nischen Barrieren und Hindernisse“ des Schweizerischen Invali
denverbandes als Dokument mit der grössten Verbreitung.
Zum Vergleich wurden alle einzelnen Angaben und Forderungen er
fasst, mit Ausnahme der Angaben im Leitfaden zu speziellen Ge
bäudetypen wie Schwimmbäder und Schulen.

Ergebnisse des quantitativen Vergleichs:

Diese offensichtlichen Unterschiede werfen verschiedene Fragen
auf:
- Welche Angaben in den beiden Dokumenten sind richtig?
- Welche der Angaben sind wichtig und welche nicht?
- Was ist überflüssig von den 101 Angaben, die nicht in beiden

Dokumenten vorkommen?
— Wie wirkt sich dieser unklare Zustand in der Praxis aus?
- Wie konnte diese verwirrende Situation nun schon seit

10 Jahre bestehen?

Diese unklare Situation ist dem behindertengerechten Bauen in
der Schweiz nicht förderlich. Für die Zukunft ist die Schaffung
von klaren und koordinierten Grundlagen dringend notwendig.
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Total Angaben Norm: 114 — davon nur in Norm: 34
Total Angaben Leitfaden: 146 - davon nur in Leitfaden: 67
Angaben in beiden (N.+L.): 79 - davon unterschiedlich: 26

davon identisch: 53
Total aller Angaben in Norm und Leitfaden: 180
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